
  

Anzug betreffend Feldtest von Elektrobus ohne Oberleitung 15.5574.01 
 

Die Klimaziele der Schweiz können nur erreicht werden, wenn sich auch im Verkehr CO2neutrale Techniken 
durchsetzen. Die gesetzlichen Grundlagen dafür wurden vom Grossen Rat am 21. Mai 2015 verabschiedet; ein 
Referendum wurde nicht ergriffen. 

Elektrisch betriebene Busse mit Strom aus erneuerbaren Energien weisen einen sehr viel besseren Wirkungsgrad 
auf als fossil oder mit Wasserstoff betriebene Busse. Die Beschaffung und Speicherung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien ist in den letzten Jahren rasant billiger geworden. 

Das deutsche Umweltbundesamt hat eine vergleichende Ökobilanz von Fahrzeugantrieben veröffentlicht 
("Postfossile Energieversorgungsoptionen für einen treibhausgasneutralen Verkehr''). Zu batteriebetriebenen 
Bussen heisst es: 

"Für Busse gibt es spezifische postfossile Lösungen, die für Pkw und Lkw in dieser Form nicht existieren. Dank 
feststehender Linienführung können batterieelektrische Fahrzeuge während des Betriebs an Haltestellen ihre 
Akkus wieder laden. Die benötigte Batterie ist dann deutlich kleiner als bei Bussen mit Übernacht-Ladung. 
Fahrzeuge mit Zwischenladung haben keine Reichweiteneinschränkungen und mit die niedrigsten 
Treibhausgasemissionen und geringsten Kosten pro Bus-km." 

Im Hinblick auf zukünftige Bus-Beschaffungen bitten die Unterzeichneten den Regierungsrat zu prüfen und zu 
berichten: 

1. Ein oder mehrere batteriebetriebene Busse sollen - wenn möglich auf dem normalen Liniennetz – von den 
BVB getestet werden. Der Feldtest soll noch vor 2018 beginnen. 

2. Der Zeitrahmen und die Auswahl von Lieferanten soll so angelegt werden, dass in den vom Gesetz 
definierten Fristen eine Serienbeschaffung möglich erscheint, inkl. Beherrschung von Betrieb und 
Unterhalt durch die BVB-eigenen Servicestätten. 

3. Anforderungen und Ergebnisse der Feldtests sind zu dokumentieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen (z.B. auf der Homepage der BVB). 

4. Soweit es schweizerische oder regionale Anbieter gibt, welche die technischen Anforderungen erfüllen, 
sind diese bei der Auswahl möglicher Lieferanten einzubeziehen. 

5. Angesichts des innovativen Gehalts der Feldtests ist ein angemessener Beitrag aus der kantonalen 
Energie-Förderabgabe zu prüfen, welche auch den Kosten von Ladestationen an Haltestellen Rechnung 
trägt. 
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